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GR-Info 
7. Sitzung des Gemeinderats von Donnerstag, 29. Juni 2023, 19:00 - 20:00 Uhr, Sitzungszimmer 
der Gemeindeverwaltung 
 

Der Gemeinderat hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 

A-Geschäfte 
1 Solarprojekt Gemeindeliegenschaften; Beschlussfassung 

Der Gemeinderat steht den drei Solarprojekten auf den Dächern der Alten Post, des 
Schulhauses und des Werkhofs positiv gegenüber. An der nächsten Sitzung nach den 
Sommerferien erfolgen die Kreditgenehmigungen, welche dann publiziert und dem fakulta-
tiven Referendum unterstehen. 

  

2 Schulen Arch - Leuzigen, Aktivierung der Zusammenarbeit; Einsetzen einer Projekt-
gruppe 
Nach dem Weggang der Gemeinde Rüti aus dem Gemeindeverband Oberstufenzentrum 
Arch setzten die beiden Gemeinden Arch und Leuzigen eine Projektgruppe ein, damit die 
Zukunft gemeinsam geplant werden kann. 

  

3 Ergebnis Bedarfsumfrage Tagesschule; Stellungnahme GR 
Trotz einer grossen Nachfrage an einem Mittagstisch wurde auch diesmal die Mindestan-
zahl an definitiven Anmeldungen von 10 Schüler/innen nicht erreicht. Daher verzichtet der 
Gemeinderat für das kommende Schuljahr auf das Eröffnen eines Angebots. Es soll aber 
parallel ein Konzept ausgearbeitet werden, damit bei Bedarf gestartet werden könnte.  

 
B-Geschäfte 
4 Neuregelung amtliche Publikationen; Beschlussfassung 

Der Gemeinderat hält bis auf weiteres am bisherigen amtlichen Publikationsorgan "Anzei-
ger Büren und Umgebung" fest. 

  

5 Sanierung Abwasserleitung Rosenmattstrasse; Genehmigung Planungskredit 
Der Gemeinderat genehmigt den Planungskredit von CHF 21'000.00. 

  

6 Strähl Décolletage, Entwicklung Standort Leuzigen; Freigabe Voranfrage an Kanton 
Die Strähl Décolletage plant eine Vergrösserung des jetzigen Standorts. Um die planeri-
schen Grundlagen erarbeiten zu können, wird eine Voranfrage beim Amt für Gemeinden 
und Raumordnung eingereicht. 
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7 Amtliche Vermessung, Ersterhebung mit Vermarkungsrevision ausstehender Flä-
chen; Genehmigung Nachkredit und Auftragsvergabe 
Um noch ausstehende Flächen amtlich vermessen zu können, genehmigt der Gemeinderat 
einen Nachkredit von CHF 8'500.00.  

  

8 Altes Schulhaus, Unterhaltsarbeiten Sockel Westseite, Genehmigung Nachkredit 
Für die dringenden Unterhaltsarbeiten wird ein Nachkredit von CHF 2'400.00 genehmigt.  
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